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Förderbeiträge in den 
Gemeinden
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Arbon, Roggwil und Horn
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Arbon: Download Info Förderprogramm

www.arbon.ch
• über Arbon

• Energiestadt
• Förderprg.
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Beiträge Arbon: EUF Energie- u. Umweltfonds

Zusicherung von Beiträgen / Voraussetzungen:
• Gesuchseinreichung vor Ausführung der Massnahme; Voraussetzungen der 

Stadt Arbon prüfen
• ! zu spät eingereichte Fördergesuche (Massnahmen schon begonnen) werden 

nicht mehr berücksichtigt !
• Beitragszusicherung der Stadt Arbon gilt 2 Jahre
• Ergänzung kantonales Förderprogramm prüfen (Vorgehen allgemein: Zuerst 

prüfen ob Kanton eine Fördermassnahme hat; Ergänzend kommt 
Förderbeitrag Arbon hinzu)

! Eigenleistungen werden finanziell nicht unterstützt !

Vorführender
Präsentationsnotizen
Gesuch muss vor Beginn eingereicht werden
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«GEAK-Plus» mit Beratungsbericht
• +50% des kantonalen Betrages

Gebäudemodernisierungen nach GEAK-Effizienzklassen
• +50% des kantonalen Betrages (max. TCHF 10)

Gebäudehüllensanierung (Wärmedämmung von Einzelbauteile)
• +50% des kantonalen Betrages (max. TCHF 10)

Gebäudemodernisierungen nach «Minergie»
• +50% des kantonalen Betrages (max. TCHF 10)

«Minergie P» Neubauten
• +Pauschalbeitrag von TCHF 5 bei kantonaler Förderung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Aufteilung in 4 Bereiche: Gebäude, Heizung, Technik, Allgemein (farblich unterscheidet)
GEAK Wie «fit» ist Ihre Liegeneschaft aus energetischer Sicht
GEAK Effizienzklassen; Verbesserung um mind. 2 Klassen erforderlich
Gebäudehüllensanierung;  Unterscheidung der Gebäude- Hülle zu Dach / zu Wand und Boden gegen Aussen / zu Wand und Boden im Erdreich
Gebäudesanierung Minergie; Umfasst Gebäudesanierung nach Minergie-Standart
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Schaufensterersatz in Verkaufsläden
• +50% des kantonalen Betrages (max. TCHF 5)

Fenstersanierung EFH, MFH, Hotel, Gatro, Bürogeb.Gewerbe, Industrie
• 50 CHF pro m2 (max. TCHF 5)

Komortlüftungsanlagen
• +50% von TCHF 5 bei kantonaler Förderung (max. TCHF 5)

Dachbegrünung
• 50 CHF pro m2 (max. TCHF 5)

Fassadenbegrünung
• 50% der Planungs-, Ausführungs- u. Materialkosten (max. CHF 2‘500)

Pflanzung Baum / Hecke
• 50% der Planungs-, Ausführungs- u. Materialkosten (max. TCHF 1)

Vorführender
Präsentationsnotizen

- Fenstersanierung EFH usw.; Der Minimalbetrag pro Projekt muss mind. 1000CHF erreichen
Dachbegrünung; mind Fläche von 50m2. Die Förderung gilt nur für bestehende Liegenschaften. Für Neubauten werden keine Förderbeiträge ausgerichtet. Muss durch Fachspezialist erfolgen
Fassadenbegrünung; mind Fläche von 25m2. Die Förderung gilt nur für bestehende Liegenschaften. Für Neubauten werden keine Förderbeiträge ausgerichtet. Muss durch Fachspezialist erfolgen. Ausnahme Selbsterklimmer mit Bodenbepflanzung

Pflanzung Baum / Hecke; Die Förderung gilt nur für bestehende Liegenschaften. Für Neubauten werden keine Förderbeiträge ausgerichtet
Als Hecke gelten 5 nebeneinander gepflanzte Sträucher von 5 Meter länge bis 3 Meter höhe.
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Holzfeuerung
• +50% des kantonalen Betrages (max. TCHF 5)

Wärmepumpenanlagen
• +50% des kantonalen Betrages (max. TCHF 10)

Wärmenetzanschluss
• +50% des kantonalen Beitrages (max. TCHF 10)

Thermische Solaranlagen
• +50% des kantonalen Beitrages (max. TCHF 1)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Holzfeuerung; EFH, MFH ab 3 Wohnungen
Bei einer automatischen Holzfeuerung ab 20 kW 

Wärmenetzanschluss; Neubauten und Erweiterungen an Wärmenetz oder neu Wärmeerzeugungsanlagen mit Wärmenetz 
Zusatzbeitrag See- und Flusswassererfassung
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Solarstromanlage
• +Pauschalbeitrag TCHF 1 bei Bundes Förderung

Batteriespeicher für Solarstromanlagen
• +50% des kantonalen Beitrages (max. TCHF 1)

Erschliessung Ladeinfrastruktur
• +50% des kantonalen Beitrages (max. TCHF 5)

Öffentlich zugängliche Ladestationen
• 25% der Installationskosten (max. TCHF 5)

Vorführender
Präsentationsnotizen
- Batteriespeicher für Solarstromanlagen; Es werden ausschliesslich Neuanlagen gefördert (keine Anlagenerweiterungen).
-	 Die nutzbare Batteriekapazität muss mindestens 8 kWh betragen.
-	Die Anlage muss durch eine ausgewiesene Fachperson installiert werden.

- Erschliessung Ladeinfrastruktur; Beitrag an die Erschliessungskosten in Mehrfamilienhäusern, Indust-rie/Gewerbe und Bürogebäuden.
-	Die Erschliessungskosten beinhalten die Erstellung der fest mit dem Gebäude verbundenen Elektroinfra-struktur für die Stromversorgung eines Elektrofahrzeugs. Nicht zu den Erschliessungskosten 	gehören die Ladestationen.
-	Der minimale Beitrag pro Projekt muss mindestens Fr. 1000 erreichen.

Öffentlich zugängliche Ladestationen
Förderung gilt nur für bestehende Parkflächen
Parkfläche muss uneingeschränkt 24h 365 Tage frei zugänglich sein
Mind 2 Ladesäulen 
Angebotener Strom muss aus erneuerbaren Energiequellen stammen
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Energieeffizienz in Unternehmen
• +50% des kantonalen Beitrages (max. TCHF 5)

Lastenfahrrad
• 10% des Kaufpreises (max. CHF 500)

Pflanzung Baum / Hecke
• 50% der Kosten (max. TCHF 1)

Umgestaltung naturnahe Grünflächen
• 20 CHF pro m2 (max. TCHF 5)

Spezialprojekte im Bereich Umwelt und Energie
• 50% der Kosten (max. TCHF 10)
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www.roggwil-tg.ch
• Politik

• Reglemente
• Energiefons.

Roggwil: Download Info Förderprogramm
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Beiträge Roggwil: EUF Energie- u. Umweltfonds

Reglement Energiefonds / Allgemeine Bestimmungen:
• Gesuchseinreichung vor Ausführung der Massnahme auf Förderbeitrag prüfen.

(Vorgehen allgemein: Zuerst prüfen ob Kanton oder Bund eine Förder-
massnahme hat; Ergänzend kommt der spezifische Förderbeitrag der 
Gemeinde Roggwil hinzu)

• Die Höhe der jährlichen Einlage in den Energiefonds beträgt 200‘000 Franken. 
Pro Kalenderjahr dürfen nur so viele Beiträge zugesichert werden, bis die 
Gesamthöhe der jährlichen Fondseinlage erreicht ist. Sobald Beiträge in der 
Höhe der jährlichen Fondseinlage zugesichert sind, werden keine neuen 
Beitragsgesuche mehr angenommen.

• Einreichung eines schriftlichen Gesuchsformular um Förderbeiträge, vor 
Ausführung der Massnahme; in der Regel ist die Förderzusage des kantonalen 
Förderprogramms Energie beizulegen.

• Die Beitragszusicherung gilt maximal zwei Jahre ab Datum der Zusicherung.

! Eigenleistungen werden finanziell nicht unterstützt !
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Gebäudemodernisierungen
• +30% des kantonalen Betrages (max. TCHF 7.5)

Ersatz Wärmeerzeugung
• +30% des kantonalen Betrages (max. TCHF 3)
Solaranlagen „thermisch“
• +30% des kantonalen Betrages (max. TCHF 3)

Solaranlagen „PV-Anlagen“
• +30% des Bundes Betrages (max. TCHF 3)
Elektromobilität
• +30% des kantonalen Betrages (max. TCHF 3)

Ausserordentliche Projekte
• Max. 25% der Gesamtinvestition (max. TCHF 5)

Vorführender
Präsentationsnotizen
- Ersatz Wärmeerzeugung; Förderbedinnungen, Nach Inbetriebnahme der neuen Wärmeerzeugung darf weder ein fossiles Heizsystem noch
eine Elektroheizung installiert sein.

- Solaranlagen thermisch; Beitragsberechtigt sind Kollektoren, die auf https://www.kollektorliste.online/ aufgeführt sind
(mit Label Solar Keymark, mit Prüfung EN 12975‐1/‐2 oder EN 12975‐1 resp. ISO 9806). 

- Ausserordentliche Projekte; Die Gemeinde fördert ausserordentliche Projekte, welche Effizienz, Effektivität und Innovation in Zusammenhang mit der Energiestrategie der Gemeinde umsetzt. Dies können bei-spielsweise Eigenverbrauchsgesellschaften, Energie- Monitoring, o.ä. sein. Der Gemeinderat entscheidet über die Gesuche auf Antrag der Energiekommission und überprüft die Ausführung.
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